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1  E I NL EI T U NG  

1 . 1  An l a s s  u n d  Au f g a b e n s t e l l u n g  

Die Stadt Idstein hat die Aufstellung eines Bebauungsplanes im Stadtteil Niederauroff zur 

Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebietes beschlossen. 

Um ausschließen zu können, dass artenschutzrechtliche Restriktionen dem späteren Bau-

vorhaben entgegenstehen, wird auf der Ebene der Bebauungsplanung eine artenschutz-

rechtliche Prüfung hinsichtlich der Betroffenheit „besonders geschützter Arten“ (FFH- und 

VSchRL) gegenüber den Verbotstatbeständen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) vorgenommen. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist ein Vorkommen 

besonders geschützter Tierarten (v. a. europäische Vogelarten, ggf. Fledermausarten) nicht 

auszuschließen. Mit der Erarbeitung der artenschutzrechtlichen Prüfung wurde das Büro Na-

turprofil/ Dipl.-Ing. M. Schaefer beauftragt.  

Im vorliegenden Fachbeitrag Artenschutz werden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-

stände nach § 44 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle 

heimischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch die geplante Nut-

zungsänderung bzw. die Festsetzungen des zukünftigen Bebauungsplanes erfüllt werden 

können, ermittelt und dargestellt. Sofern artenschutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt 

werden, sind die naturschutzrechtlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme gem. § 45 

BNatSchG zu prüfen. Der Fachbeitrag Artenschutz wird gemäß dem aktuellen Leitfaden für 

die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen, herausgegeben vom Hessischen Ministerium 

für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Stand 2015), erarbeitet.  

1 . 2  L a g e  u n d  U m f a n g  d e s  V o r h a b e n s  

Das Planungsgebiet befindet sich im Norden der Ortslage von Niederauroff im Talbereich 

des Auroffer Bachs und hat eine Fläche von etwa 4.740 m². Der Geltungsbereich beinhaltet 

die Straße „Am Holdersberg“, die Gewässerparzelle des Auroffer Bachs und die dazwischen 

liegenden Grünlandflächen. Außerdem wird das Grundstück des Dorfgemeinschaftshauses 

mit der örtlichen Feuerwehr einbezogen.  

Mit dem Bebauungsplan „Am Holdersberg“ wird auf den bisher landwirtschaftlich genutzten 

oder als Grünfläche gepflegten Flächen ein Allgemeines Wohngebiet von ca. 2.260 m² mit 

einer Grundflächenzahl von 0,35 und maximal zwei zulässigen Vollgeschossen in offener 

Bauweise festgesetzt. Zwischen Wohngebiet und Auroffer Bach werden die Grundstücke als 

Private Grünflächen – Zweckbestimmung Hausgärten ausgewiesen. Aufgrund des festge-

setzten Überschwemmungsgebietes und des gültigen Gewässerrandstreifens unterliegt die 

Nutzung der privaten Grünflächen wasserrechtlichen Restriktionen. Die neuen Baugrundstü-

cke werden über die Straße „Am Holdersberg“ erschlossen, der hierzu ausgebaut und mit ei-

nem Wendehammer ausgestattet wird. Im Kreuzungsbereich mit der Brunnenstraße wird ei-

ne Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung - Parkplatz vorgesehen. 
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Abbildung 1: Lage im Raum (Planungsgebiet = rot)  
(Quelle: Geoportal Hessen) 
 

 

Niederauroff 
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Abbildung 2: Geltungsbereich des Bebauungsplans (rot) und Umfeld 
(Quelle: Geoportal Hessen) 

 

1 . 3  R e c h t l i c h e  G r u n d l a g e n  

Zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten vor Beeinträchtigungen durch den Men-

schen sind auf gemeinschaftsrechtlicher und nationaler Ebene umfangreiche Vorschriften er-

lassen worden. Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und 16 der Richtli-

nie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild leben-

den Tiere und Pflanzen vom 21.05.1992 - FFH-Richtlinie - (ABl. EG Nr. L 206/7) sowie in den 
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Artikeln 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 2009/147/EG des Rates über die Erhaltung der wild le-

benden Vogelarten vom 02.04.1979 - Vogelschutzrichtlinie - (ABl. EG Nr. L 20/7) verankert.  

Die Vorgaben des europäischen Artenschutzes werden im Bundesnaturschutzgesetz (vom 

29.07.2009) in den §§ 44 und 45 BNatSchG geregelt.  

Alle Gesetzeszitate beziehen sich im Folgenden – falls nicht anders angegeben - auf diese 

Fassung. 

Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind folgender-

maßen gefasst: 

"Es ist verboten,  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören  

(Zugriffsverbote)." 

Diese Verbote werden in dem für Vorhaben nach Baugesetzbuch (BauGB) und damit für die 

Aufstellung von Bebauungsplänen relevanten Absatz 5 des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) konkretisiert:  

"1 Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 

Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde 

durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die 

Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5.  

2 Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäi-

sche Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 

Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 

Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verlet-

zungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese 

Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaß-

nahmen nicht vermieden werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 

Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 

nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderli-

chen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ih-

rer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Er-
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haltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumli-

chen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchti-

gungen unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der 

von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

3 Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt wer-

den.  

4 Für Standorte wildlebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufge-

führten Arten gilt Satz 2 und 3 entsprechend. 

5 Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung 

eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermark-

tungsverbote vor.“ 

Entsprechend obigem Satz 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 

BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des 

Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG nur für 

die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie die hei-

mischen europäischen Vogelarten gem. Art. 1 Vogelschutzrichtlinie.  

Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der ge-

meinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen für eine Projektzulassung die Aus-

nahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein.  

Artikel 16 Abs. 1 FFH-Richtlinie und Art. 9 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie sind hierbei zu 

beachten.  

Als für Vorhaben nach dem BauGB einschlägige Ausnahmevoraussetzungen muss nachge-

wiesen werden, dass:  

 zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher so-

zialer oder wirtschaftlicher Art, vorliegen, 

 zumutbare Alternativen, die zu keinen oder geringeren Beeinträchtigungen der relevan-

ten Arten führen, nicht gegeben sind, 

 keine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustandes der Population einer Art zu 

erwarten ist bzw. bei derzeitig schlechtem Erhaltungszustand eine Verbesserung nicht 

behindert wird. 

Unter Berücksichtigung des Art. 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie bedeutet dies bei Arten des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie: 

 das Vorhaben darf zu keiner Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustandes füh-

ren und 

 das Vorhaben darf bei Arten, die sich derzeit in einem ungünstigen Erhaltungszustand 

befinden, diesen nicht weiter verschlechtern. 

Bei europäischen Vogelarten darf das Vorhaben den aktuellen Erhaltungszustand nicht ver-

schlechtern (Aufrechterhaltung des Status Quo). 
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Gemäß Satz 5 des § 39 Abs. 1 BNatSchG ist es ferner verboten, Bäume, die außerhalb des 

Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, He-

cken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. 

September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen; zulässig sind schonende Form- 

und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung 

von Bäumen. Diese Verbote gelten jedoch nicht für zulässige Bauvorhaben, wenn nur ge-

ringfügiger Gehölzbewuchs zur Verwirklichung der Baumaßnahmen beseitigt werden muss. 

 

1 . 4  M e t h o d i k   

1.4.1 Methodisches Vorgehen 

Grundsätzlich bezieht sich die Artenschutzprüfung auf den Wirkraum des Vorhabens, d. h. 

den Bereich der Landschaft, in dem erfahrungsgemäß oder mit hinreichender Gewähr er-

kennbar mit bau-, anlage- und/oder betriebsbedingten Auswirkungen gegenüber den zu be-

urteilenden Arten zu rechnen ist. Der im weiteren als „Planungsgebiet“ bezeichnete Land-

schaftsraum entspricht hier im Wesentlichen dem Geltungsbereich des Bebauungsplans, be-

zieht ggf. aber auch relevante Biotopstrukturen außerhalb des Geltungsbereiches, z. B. die 

sich westlich fortsetzenden Wiesenflächen, in die Betrachtung mit ein. Da an das Planungs-

gebiet an den übrigen Grenzen bestehende Siedlungsflächen mit entsprechenden Auswir-

kungen auf die Tierwelt anschließen, kann davon ausgegangen werden, dass durch die 

Festsetzungen des Bebauungsplanes in dieser Richtung keine darüber hinausgehenden 

Störwirkungen initiiert werden.   

Am 23.04.2020, 07.07.2020, 07.08.2020, 08.06.2021 und 05.08.2021 fanden Begehungen 

des Planungsgebiets statt. Dabei erfolgte zunächst eine Kartierung der vorhandenen Bio-

toptypen, auf deren Basis eine Potenzialabschätzung für die relevanten Artengruppen vor-

genommen wird. Außerdem wurde der Gehölz- und Baumbestand sowie die angrenzenden 

Säume nach Strukturen und Hinweisen abgesucht, die ggf. auf Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten geschützter Tierarten (hier v. a. Vögel sowie Fledermäuse und Reptilien) hindeuten 

oder ein besonderes Potenzial für solche erkennen lassen. Im Juli und August 2020 fand ei-

ne faunistische Übersichtskartierung statt. Jahreszeitlich bedingt konnten dabei vermutlich 

nicht alle Brutvögel erfasst werden bzw. nicht alle beobachteten Vögel eindeutig auf ihren 

Status (Teilsiedler, Brutvogel) hin überprüft werden. Aus diesem Grund wurde im Juni 2021 

eine Ergänzungskartierung der Avifauna durchgeführt. Aufgrund von Hinweisen auf Vor-

kommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings im Auroffer Tal im Zuge der frühzeiti-

gen Beteiligung wurde auch die Tagfalter-Erfassung durch eine gezielte Nachsuche dieser 

streng geschützten Tagfalterart 2021 ergänzt.  

Soweit Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäische Vogelar-

ten als für das Vorhaben relevant eingestuft werden, wird im nächsten Schritt geprüft, ob die 

in § 44 BNatSchG genannten Verbotstatbestände erfüllt sind. Wenn Verbotstatbestände 

gem. § 44 BNatSchG erfüllt sein sollten, erfolgt die Prüfung der Voraussetzungen für eine 

Ausnahme nach § 45 BNatSchG. Im Rahmen des Fachbeitrages Artenschutz werden hierfür 

ausschließlich die naturschutzfachlichen Voraussetzungen geprüft. Dabei wird ggf. ermittelt, 

ob die in den Art. 12 und 13 der FFH-Richtlinie bzw. ob die in Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie 
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genannten Verbote einschlägig sind. Ist ein oder sind mehrere Verbote erfüllt, wird geprüft, 

ob die naturschutzfachlichen Befreiungsvoraussetzungen des Artikels 16 der FFH-Richtlinie 

bzw. des Artikels 9 i.V.m. Art. 13 der Vogelschutzrichtlinie vorliegen.  

1.4.2 Einbeziehung von Maßnahmen 

In die Beurteilung, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt sind, werden Maß-

nahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen sowie ggf. Maßnahmen zur Wahrung der 

kontinuierlichen ökologischen Funktionalität einbezogen. 

Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen (mitigation measures) setzen am Pro-

jekt an. Sie führen dazu, dass Projektwirkungen entweder vollständig unterbleiben oder so-

weit abgemildert werden, dass - auch individuenbezogen - keine erhebliche Einwirkung auf 

geschützte Arten erfolgt (z. B. Baufeldkontrolle oder Schutzpflanzungen)1. 

Maßnahmen zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-

Maßnahmen, continuous ecological functionality-measures) setzen unmittelbar am betroffe-

nen Bestand der geschützten Arten an. Sie dienen dazu, die Funktion der konkret betroffe-

nen Lebensstätte für die betroffene (Teil-)Population in qualitativer und quantitativer Hinsicht 

zu erhalten. Dabei muss die Kontinuität der Lebensstätte gesichert sein. CEF-Maßnahmen 

müssen den Charakter kompensatorischer Vermeidungsmaßnahmen (die in der Eingriffsre-

gelung i. d. R. Ausgleichsmaßnahmen darstellen) besitzen und einen unmittelbaren räumli-

chen Bezug zum betroffenen Habitat erkennen lassen, z. B. in Form einer Vergrößerung ei-

nes Habitats oder der Neuschaffung von Habitaten in direkter funktionaler Beziehung zu die-

sem. 

Werden trotz der Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung und/oder CEF-

Maßnahmen Verbotstatbestände erfüllt, so dienen kompensatorische Maßnahmen (compen-

satory measures) dem Erhalt des derzeitigen (günstigen) Erhaltungszustandes der betroffe-

nen Art. Diese Maßnahmen müssen aus den spezifischen Empfindlichkeiten und ökologi-

schen Erfordernissen der jeweiligen betroffenen Art bzw. Population abgeleitet werden, d. h. 

sie sind auf die jeweilige Art und die Funktionalität auszurichten (im Bebauungsplan stellen 

sie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen dar). Auch hinsichtlich der zeitlichen Komponente ist 

zu beachten, dass keine Zeitlücke entsteht, in der eine irreversible Schwächung der Popula-

tion zu erwarten ist. 

Kompensatorische Maßnahmen dienen in der artenschutzrechtlichen Prüfung dem Nach-

weis, dass die naturschutzfachlichen Voraussetzungen (Nachweis des Verweilens im derzei-

tigen günstigen Erhaltungszustand) vorliegen. 

1 . 5  D a t e n g r u n d l a g e n  

Der vorliegende Artenschutzbeitrag basiert in der Hauptsache auf den vor Ort während der 

Biotoptypen- und Strukturkartierung bzw. faunistischen Übersichtskartierung gewonnenen 

Erkenntnissen. Außerdem wurden die in Natis bzw. Multibase eingegebenen Daten der 

Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz u. Saarland (VSW) und des Hes-

                                                
1 Vgl. Ausführungen in Guidance document on the stricht protection of animal species of community interest provided by the Habits  
    Directive 92/43/EEC, Draft-Version 5, April 2006. 
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sischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) abgefragt und aus-

gewertet. Die dabei gewonnenen Details genügen für eine belastbare Aussage in der arten-

schutzrechtlichen Prüfung.  

Darüber hinaus wurden Daten folgender Arbeiten und Schriften ausgewertet: 

 Vögel in Hessen, Brutvogelatlas (Hess. Gesellschaft f. Ornithologie u. Naturschutz, 2010) 

 Das europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000 - Ökologie und Verbreitung von Ar-

ten der FFH-Richtlinie in Deutschland (Bundesamt für Naturschutz, 2003 u. 2004) 

 Verbreitung der Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie, Nationaler Bericht – Bewer-

tung der FFH-Arten (Bundesamt für Naturschutz, 2019) 

 

2  R E L EV AN T E  AR T E N U N D I HR E  B E T RO F F EN H EI T  

In den folgenden Kapiteln liegt der Fokus auf den europarechtlich geschützten Pflanzen- und 

Tierarten des Anhangs IV FFH-RL, Art. 1 VSchR, die innerhalb des Planungsgebiets struk-

turbedingt, d. h. im Zusammenhang der dort gegebenen Habitatstrukturen und Lebensraum-

bedingungen, vorkommen könnten.  

2 . 1  B i o t o p s t r u k t u r  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind die folgenden, wesentlichen Biotop- und 

Nutzungstypen gemäß Anlage 3 der Kompensationsverordnung Hessen (KV) festzustellen: 

Der überwiegende Teil des Planungsgebietes wird von Wiesenflächen eingenommen. Die 

Artenzusammensetzung zeigt eine mittlere Vielfalt und spiegelt frische und eher nährstoffrei-

che Standortverhältnisse wider. Überwiegend handelt es sich um allgemeine Grünlandarten 

wie zum Beispiel Rot-Klee (Trifolium pratense), Wolliges Honiggras (Holcus lanatus), Gold-

hafer (Trisetum flavescens), Spitz-Wegerich (Plantago lanciolata), Scharfer Hahnenfuß (Ra-

nunculus acris), Gewöhnliche Schafgarbe (Achillea millefolium agg.). Stete Anteile von Lö-

wenzahn (Taraxacum officinalis agg.), Weiß-Klee (Trifolium repens) und Gänseblümchen 

(Bellis perennis) deuten auf eine frühere, zeitweise Beweidung hin. In den westlichen Rand-

bereichen und nahe des Auroffer Bachs zeigen vereinzelte Vorkommen von Echtem Mäde-

süß (Filipendula ulmaria), Großem Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) und Wald-

Engelwurz (Angelica sylvestris) wechselfeuchte bis feuchte Standorte an. Der östliche Rand-

bereich am unmittelbaren Siedlungsrand stellt mehr eine Grünfläche dar. Der Bewuchs ist 

entsprechend rasenähnlich ausgebildet.  
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Abbildung 3: Biotopstruktur im Geltungsbereich des Bebauungsplans (rot)  
(Quelle: Geoportal Hessen) 
04.210 = Baumgruppe, heimisch; 05.214 = Bach ohne flutende Vegetation, Kl. 3 oder schlechter; 05.215 = Be-
gradigter Bach, Kl. 5 oder schlechter; 05.461 = sonstige Staudenflur an Fließgewässern; 06.340 = Frischwiese 
mäßiger Nutzungsintensität; 10.510 = völlig versiegelte Fläche, Asphalt; 10.530 = Schotterweg; 11.225 = Exten-
sivrasen, Wiese im besiedelten Bereich 

 

Der Auroffer Bach ist am Fuß der Uferböschung überwiegend mit Steinsatz verbaut und wird 

von einem schmalen Hoch- und Uferstaudensaum begleitet. Am Siedlungsrand ist das im 

Geltungsbereich liegende Bachufer weitgehend gehölzfrei. Erst im westlichen Abschnitt ste-

hen einzelne Erlen und Weiden am rechtsseitigen Bachufer. 

Nördlich der Plangebietsgrenze schließen sich neuere Wohngebäude mit Hausgärten an. An 

die Südflanke grenzt die dörfliche Bebauung mit Gebäuden, Hof- und Gartenflächen. Das 

Grundstück der örtlichen Feuerwehr wurde dem Geltungsbereich zugeschlagen. Nach Wes-

ten weitet sich das Wiesental des Auroffer Bachs etwas auf und wird linksseitig von der Tal-

straße (L 3274) gesäumt. Beidseitig steigt das Gelände mit bewaldeten Hanglagen an.   

05.215 
04.210 

10.530 

10.510 

05.214 
05.461 

11.225 

06.340 
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Abbildung 4: Frischwiese mäßiger Nutzungsintensität 

 

Abbildung 5: Baumgruppe am Auroffer Bach  
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Abbildung 6: Auroffer Bach mit begleitendem Staudensaum  

 

2 . 2  W i r k f a k t o r e n  

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren aufgeführt, die in der Regel Beeinträchtigungen und 

Störungen der europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen können,  

2.2.1 Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse  

Flächeninanspruchnahme 

Hierbei handelt es sich um eine vorübergehende Flächeninanspruchnahme durch Baustel-

leneinrichtungen, unabdingbare Arbeitsbereiche der Baumaschinen, Materiallager etc. Es ist 

hier sicher davon auszugehen, dass all diese im Bereich der überformten Flächen oder den 

vorhandenen befestigten Flächen liegen, so dass keine hiermit in Verbindung stehende zu-

sätzliche Flächeninanspruchnahme zum Tragen kommt. Angrenzende Gehölzbestände kön-

nen vor baubedingten Beeinträchtigungen wirksam geschützt werden.  
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Staub- und Schadstoffeinträge, optische und akustische Störeffekte 

Derartige baubedingte Auswirkungen können angesichts des räumlich und zeitlich begrenz-

ten Umfangs der Baumaßnahmen vernachlässigt werden. Letztendlich ist davon auszuge-

hen, dass die eingesetzten Baumaschinen die geltenden Emissionswerte für Schadstoffe 

und die Bestimmungen zum Lärmschutz einhalten und insbesondere kein nächtlicher Baube-

trieb erfolgt.  

2.2.2 Anlagebedingte Wirkprozesse 

Flächeninanspruchnahme 

Unter „anlagebedingt“ werden die Auswirkungen einer Baumaßnahme verstanden, die hier 

auf das geplante Allgemeine Wohngebiet mit seinen Wohngebäuden, Nebenanlagen und 

Freiflächen sowie den Ausbau der Erschließungsstraße zurückzuführen sind. Es handelt sich 

im vorliegenden Fall um Flächen- bzw. deren Funktionsverluste in einem Wiesenbereich. Ein 

Eingriff in den angrenzenden Bachlauf und die gewässerbegleitenden Einzelbäume wird 

ausgeschlossen. Eine Bebauung oder Nutzungsänderung ist auf diesen Flächen ist nicht zu-

lässig. Auch die Bebauung auf dem Feuerwehrgrundstück wird in ihrem Bestand baupla-

nungsrechtlich gesichert.  

Barrierewirkung/Zerschneidung 

Von einer Barriere- oder Zerschneidungswirkung ist nicht auszugehen, da das geplante 

Wohngebiet bereits mehrseitig von Siedlungsbereichen umgeben ist. Es ist eine moderate 

Bebauung mit maximal zweigeschossigen Einzel- oder Doppelhäusern vorgesehen, die nicht 

zu einer Abriegelung des bebauten Bereichs führen. Potenzielle Flugkorridore und Leitstruk-

turen entlang des Auroffer Bachs bleiben erhalten. 

2.2.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse  

Störeffekte 

Für die umgebenden Siedlungsbereiche sind Störwirkungen aus dem geplanten Wohngebiet 

nachrangig. Lediglich in den sich westlich fortsetzenden Wiesen könnten Störeffekte wirken. 

Dies resultiert aus dem Ziel- und Quellverkehr und der Wohnnutzung selbst, durch sich be-

wegende Personen, ggf. Hundehalter und freilaufende Katzen sowie nächtliche Beleuchtung. 

Angesichts der bereits bestehenden Siedlungstätigkeit und der nur geringen Zunahme an 

Wohneinheiten in dem kleinflächigen Geltungsbereich sind die Störwirkungen jedoch be-

grenzt.  

2 . 3  P f l a n z e n a r t e n  n a c h  An h a n g  I V  d e r  F F H - R i c h t l i n i e  

Das Planungsgebiet liegt gemäß Bundesamt für Naturschutz (2013) nicht innerhalb der Ver-

breitungsgebiete der im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Pflanzenarten. 
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2 . 4  T i e r g r u p p e n  n a c h  An h a n g  I V  d e r  F F H - R i c h t l i n i e  

2.4.1  Weichtiere,  Käfer ,  Libellen, Fische 

Die Verbreitungsgebiete besonders geschützter Arten der vorstehenden Artengruppen er-

strecken sich nicht über das Messtischblatt 5715 (Idstein). Abgesehen davon finden diese 

Arten im Planungsgebiet auch keine geeigneten Habitatstrukturen. Ein Vorkommen von 

Tierarten dieser Gruppen im Planungsgebiet ist daher ausgeschlossen. 

2.4.2 Schmetterl inge  

Von den im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Schmetterlingsarten erstrecken sich 

die Verbreitungsgebiete des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings und des Nachtkerzen-

schwärmers über das Messtischblatt 5715. Der Nachtkerzenschwärmer kommt in erster Linie 

an graben- und bachbegleitenden Staudenfluren mit Weidenröschen als Raupenfutterpflan-

zen vor. Als Sekundärhabitate werden auch Ruderalfluren mit Nachtkerzen besiedelt. Am 

Auroffer Bach im Geltungsbereich wurden keine Weidenröschen-Bestände festgestellt, wes-

halb ein Vorkommen eher unwahrscheinlich ist. Außerdem wird in die in Frage kommenden 

Vegetationsstrukturen nicht eingegriffen.  

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling ist eng an extensiv genutzte Wiesen mit Vorkom-

men des Großen Wiesenknopfs als Futter- und Eiablagepflanze und an ein paralleles Vor-

kommen bestimmter Wirtsameisen gebunden. Es liegen Hinweise auf ein Vorkommen der 

Art für das Auroffer Tal vor (vgl. Stellungnahme der Naturschutzverbände vom 01.12.2020). 

In den Randbereichen des Planungsgebietes ist die Raupenfutterpflanze Großer Wiesen-

knopf anzutreffen, allerdings nur in geringer Anzahl. Bestände mit mehr Individuen finden 

sich in den Wiesen westlich außerhalb des Geltungsbereiches. Ein Vorkommen des Wiesen-

knopf-Ameisenbläulings wurde im Zuge der Kartierungen 2020 zunächst nicht bestätigt. An-

fang August 2021 gelang hingegen auf den angrenzenden Wiesenflächen ein eindeutiger 

Nachweis der Art zur Paarungszeit bei einem ausgeprägten Blühaspekt des Großen Wie-

senknopfes im zweiten Aufwuchs. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans war hingegen 

2021 kurz vor der Blütenbildung der Wirtspflanze gemäht worden, so dass die Wiesen für 

den Tagfalter weder zur Partnerfindung, Nektarsuche noch zur Eiablage Möglichkeiten bo-

ten.  

Die Bedeutung des Planungsgebietes für die Meta-Population des Dunklen Wiesenknopf-

Ameisenbläulings lässt sich somit folgendermaßen bewerten: 

 Die westlich angrenzenden Wiesen bieten mit einem ausgeprägten Bestand an Gro-

ßem Wiesenknopf geeignete Habitatbedingungen für ein residentes Vorkommen des 

Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings. Die Bewirtschaftung der Wiesen ermöglicht 

mit kompatiblen Mahd-Terminen eine ausreichende Blühphase der Wirtspflanze zur 

Flugzeit des Falters.  

 Der Geltungsbereich des Bebauungsplans bildet demgegenüber nur einen nachran-

gigen Randbereich des Lebensraums und dies nur, wenn auch hier die wenigen Indi-

viduen der Wirtspflanze während der Flugzeit des Wiesenknopf-Ameisenbläulings zur 

Blüte kommen.  
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 2021 fand keine Besiedlung der Wiesen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 

statt. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass bis zur nächsten Flugzeit ab 

Juli 2022 keine Individuen oder Entwicklungsformen (Ei-Gelege, Raupen oder Pup-

pen) des Wiesenknopf-Ameisenbläulings im Eingriffsbereich vorkommen.  

 

Abbildung 7: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling bei der Paarung auf der westlich an-

grenzenden Wiese Anfang August 2021 
(Foto: H. Krummenauer) 
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Abbildung 8: Westlich an den Geltungsbereich angrenzende Wiese mit Blühaspekt des Gro-

ßen Wiesenknopfes Anfang August 2021 
(Foto: H. Krummenauer) 
 

2.4.3 Amphibien  

Insgesamt werden im Anhang IV der FFH-Richtlinie acht Amphibien-Arten aufgeführt, deren 

Verbreitungsgebiete sich über das Messtischblatt 5715 erstrecken. Dabei handelt es sich 

sämtlich um Arten, die Stillgewässer als Laichhabitate benötigen und am Auroffer Bach keine 

geeigneten Bedingungen vorfinden. Ein Landlebensraum ist somit in den Wiesen im Pla-

nungsgebiet nicht zu erwarten. Ein Vorkommen im Wirkraum des Bebauungsplanes kann 

daher ausgeschlossen werden. 

2.4.4 Repti l ien 

Von den geschützten Reptilien des Anhangs IV der FFH-Richtlinie haben gemäß BFN (2013) 

die Schlingnatter, die Zauneidechse und die Mauereidechse Verbreitungsgebiete, die sich 

auf das Messtischblatt 5715 erstrecken.  

Alle drei Arten besiedeln mehr oder weniger offene, trocken-warme Lebensräume mit sandi-

gen oder steinigen, wärmespeichernden Untergründen und lückiger krautiger Vegetation. Als 

Kulturfolger kann die Zauneidechse auch in extensiv genutzten Gärten oder Parkanlagen 

angetroffen werden, soweit sie über die notwendigen Strukturen verfügen. Im Planungsge-

biet bieten die dichten, eher feuchteren Wiesen und Säume keine geeigneten Habitatstruktu-

ren. Sand- oder Steinstrukturen als Sonnen- und Eiablageplätze oder Überwinterungsquar-

tiere fehlen völlig. Ein Vorkommen im Wirkraum kann daher ausgeschlossen werden.  
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2.4.5 Säugetiere 

Von den geschützten Säugetierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie haben gemäß BFN 

(2013) neben Fledermaus-Arten die Wildkatze, die Haselmaus, der Feldhamster und der Eu-

ropäische Biber Verbreitungsgebiete, die sich auf das Messtischblatt 5715 erstrecken. Das 

Planungsgebiet bietet für keine der genannten Arten geeignete Habitatstrukturen. Die Wie-

senflächen in Ortsrandlage entsprechen weder den Lebensraumansprüchen der Wildkatze 

(ausgedehnte störungsarme Wälder), der Haselmaus (lichte Wälder und zusammenhängen-

de Feldgehölze mit fruchttragenden Gehölzarten) noch dem Feldhamster (Ackerfluren). Für 

den Biber bietet der schmale, verbaute Lauf der Auroffer Bachs mit nur einzelnen Ufergehöl-

zen ebenfalls kein Besiedlungspotenzial.  

Insgesamt wird das Messtischblatt 5715 für 16 Fledermausarten als Teil des Verbreitungs-

gebietes gekennzeichnet. Für mehrere Arten kommt der Auroffer Bach mit seinen Ufergehöl-

zen als Teil ausgedehnter Nahrungshabitate in Betracht, wobei die sich westlich anschlie-

ßenden Gewässerabschnitte besser geeignet erscheinen, als der siedlungsnahe Bachlauf im 

Planungsgebiet. Hier sind in erster Linie siedlungsorientierte Arten zu erwarten z. B. Zwerg-

fledermaus, Großer Abendsegler (, Breitflügelfledermaus, Großes Mausohr und Graues 

Langohr. Für diese Arten können Durchflüge zwischen den Quartieren im Siedlungsbereich 

und entfernter liegenden Nahrungshabitaten, z. B. in den umliegenden Wäldern, erwartet 

werden. Diese Flugkorridore am Auroffer Bach bleiben auch nach Errichtung des Wohnge-

bietes in ihrer Funktion bestehen. Bei der Begehung ergaben sich keine Hinweise auf poten-

zielle Quartiere (Baumhöhlen, größere Baumspalten) in den wenigen Ufergehölzen, die sich 

zudem außerhalb des späteren Eingriffsbereiches befinden.  

2 . 5  E u r o p ä i s c h e  V o g e l a r t e n  n a c h  A r t .  1  d e r  V S c h R L  

Das Planungsgebiet an sich, d. h. die vorherrschenden Grünland- und Rasenflächen bieten 

Vögeln aus den umliegenden Siedlungsbereichen und Gärten sowie ggf. aus den weiter 

westlich liegenden Waldflächen in erster Linie Nahrungshabitate.  

In dem schmalen Tal in unmittelbarer Siedlungsnähe ist ein Vorkommen von Bodenbrütern 

wie z. B. Feldlerche oder Wiesenschafstelze oder noch selteneren, störungsempfindlichen 

Arten nicht zu erwarten und wurde bei den Begehungen 2020 und 2021 auch nicht bestätigt. 

In den bebauten Bereichen und am Ortsrand sind allgemein häufige und überwiegend unge-

fährdete Vogelarten der Grünflächen- und Siedlungsbereiche vertreten. Dabei wurden Brut-

vögel in Gebüschen und Bäumen wie zum Beispiel Amsel, Elster, Ringeltaube, Stieglitz, so-

wie gebäudebrütende Arten wie Haussperling, Hausrotschwanz und Mauersegler nachge-

wiesen. Bei Vorhandensein von Baumhöhlen oder Nistkästen finden auch Arten wie Kohl-

meise oder Star Nistmöglichkeiten im Umfeld des Geltungsbereiches. Für diese Arten bilden 

die Wiesenflächen im Geltungsbereich mit Insekten, Wirbellosen und Sämereien attraktive 

Nahrungshabitate, die angesichts des Aktionsradius der Arten und der geringen Gebietsgrö-

ße jedoch keine essentielle Bedeutung haben. Daneben wird das Planungsgebiet von wald-

bewohnenden Arten zur Nahrungssuche aufgesucht. In den nordwestlich gelegenen Waldbe-

reichen wurden Buchfink, Buntspecht, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen, Sing-

drossel, Waldlaubsänger und Zilpzalp registriert und zum Teil als Nahrungsgäste im Pla-

nungsgebiet beobachtet. Auch Waldkauz, Rabenkrähe oder Mäusebussard können die Wie-

sen zur Nahrungssuche anfliegen.  
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Die einzelnen Ufergehölze bieten den vorgenannten Hecken- und Gebüschbrütern ebenfalls 

Niststandorte. Ggf. können auen- und gewässerorientierte Arten wie die Nachtigall vorkom-

men. Konkrete Hinweise auf regelmäßige Brutvorkommen haben sich bei den Begehungen 

jedoch nicht ergeben. Aufgrund der Siedlungsnähe und dem Uferverbau kommt dieser Ge-

wässerabschnitt nicht für Brutvorkommen gewässerorientierten Arten (z. B. Wasseramsel, 

Gebirgsstelze) in Betracht.  

Die Abfrage der Natis-bzw. Multibase-Daten bei der Staatlichen Vogelschutzwarte ergab fol-

gende Artnachweise im Planungsgebiet bzw. seinem Umfeld: 

Tabelle 1: Nachweise von Vogelarten gemäß VSW im Planungsgebiet und seinem weiteren 

Umfeld 

Art  Potenzielles Vorkommen im Planungsgebiet  
bzw. Wirkraum des Vorhabens 

Girlitz Serinus serinus Als Brutvogel in umliegenden Gärten, als Nahrungsgast im Ein-
griffsbereich 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Als Brutvogel an umliegenden Gebäuden, als Nahrungsgast im 
Eingriffsbereich 

Türkentaube Streptopelia decaocto Als Brutvogel in Baumbeständen im Siedlungsbereich, als Nah-
rungsgast im Eingriffsbereich 

Mehlschwalbe Delichon urbicum Als Brutvogel an umliegenden Gebäuden, als Nahrungsgast im 
Eingriffsbereich 

Singdrossel  Turdus philomelos Als Brutvogel in umliegenden Gärten, Waldrand und Ufergehöl-
zen,, als Nahrungsgast im Eingriffsbereich 

Amsel Turdus merula Als Brutvogel in umliegenden Gärten, Waldrand und Ufergehöl-
zen, als Nahrungsgast im Eingriffsbereich 

Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix Als Brutvogel in den Wäldern im weiteren Umfeld.  

Grauspecht Picu canus Als Brutvogel in den Wäldern im weiteren Umfeld, als Nahrungs-
gast im Eingriffsbereich 

Kolkrabe Corvus corax Als Brutvogel in den Wäldern im weiteren Umfeld, als Nahrungs-
gast im Eingriffsbereich 

Rotkehlchen  Erithacus rubecula Als Brutvogel in umliegenden Gärten, Waldrand und Ufergehöl-
zen,, als Nahrungsgast im Eingriffsbereich 

Bachstelze Motacilla alba Als Brutvogel an umliegenden Gebäuden, am Bach und in den 
Wiesen im Eingriffsbereich 

Fitis Phylloscopus trochilus Als Brutvogel an den Waldrändern im weiteren Umfeld. 

Misteldrossel Turdus viscivorus Als Brutvogel an den Waldrändern im weiteren Umfeld. 

Waldkauz Strix aluco Als Brutvogel in den Wäldern im weiteren Umfeld, als Nahrungs-
gast im Eingriffsbereich 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Als Brutvogel in umliegenden Gärten, Waldrand und Ufergehöl-
zen,, als Nahrungsgast im Eingriffsbereich 

Weidenmeise Parus montanus Als Brutvogel in den Wäldern und größeren Ufergehölzen im wei-
teren Umfeld, als Nahrungsgast im Eingriffsbereich 

Rotmilan Milvus milvus Als Brutvogel in den Wäldern im weiteren Umfeld, als Nahrungs-
gast im Eingriffsbereich 
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2 . 6  M a ß n a h m e n  z u r  V e r m e i d u n g  s o w i e  v o r g e z o g e n e   
Au s g l e i c h s m a ß n a h m e n  

2.6.1 Vermeidungsmaßnahmen („mitigation measures“)  

Wie aus den vorstehenden Ausführungen hervorgeht, kommen im Geltungsbereich des Be-

bauungsplans Vogelarten in erster Linie bei der Nahrungssuche vor. Allenfalls die Bachstel-

ze brütet auch am Boden, würde im Planungsgebiet aber Standorte in Gewässernähe bevor-

zugen, in die nicht eingegriffen wird. Die gebäudebrütenden Arten können Gebäude im Um-

feld nutzen und suchen das Planungsgebiet ggf. zur Nahrungssuche auf. Eine Beschädigung 

oder Zerstörung von Niststätten von Vögeln ist deshalb allenfalls baubedingt gegenüber den 

Einzelbäumen am Bachufer denkbar. Um damit verbundene artenschutzrechtliche Verbots-

tatbestände sicher auszuschließen, ist folgende Vermeidungsmaßnahme vorzusehen:  

1. Schutz von Biotopstrukturen 

Die in der Nähe des Eingriffsbereichs befindlichen Einzelbäume bzw. Ufergehölze sind vor 

baubedingten Beeinträchtigungen zu schützen, um Verbotstatbestände durch den Verlust 

ggf. dort vorkommender Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vögeln zu vermeiden. Bei 

Baumaßnahmen, die sich im Kontaktbereich zu den angrenzenden Bäumen und Gehölzen 

befinden, sind gemäß der DIN 18320 (Allg. Technische Vertragsbedingungen für Bauleistun-

gen - Landschaftsbauleistungen) Schutzmaßnahmen nach DIN 18920 (Schutz von Bäumen, 

Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) anzuwenden. In gleicher 

Weise sind die westlich angrenzenden Wiesen vor baubedingten Beeinträchtigungen zu 

schützen.  

2. Vergrämung des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings im Geltungsbereich 

Um sicherzustellen, dass sich bis zum Beginn der Baumaßnahmen keine Individuen des 

Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings im Eingriffsbereich aufhalten, werden die Wiesen im 

Geltungsbereich in der Form bewirtschaftet bzw. gepflegt, dass die Wirtspflanze nicht mehr 

zur Blüte kommt. Hierzu werden die Flächen mindestens dreimal jährlich (Ende Mai, Mitte 

Juni und Ende Juli) gemäht oder mindestens ab Anfang Juni bis Mitte August  beweidet. Auf 

diese Weise kann sichergestellt werden, dass sich bei Beginn der Baufeldräumung bzw. von 

Erdarbeiten weder Falter, Ei-Gelege, Raupen oder Puppen im Eingriffsbereich befinden.  

2.6.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 44 Abs. 5 S. 3 BNatSchG bzw. CEF-

Maßnahmen („continuous ecological functionality-measures“, Maßnahmen zur Sicherung der 

kontinuierlichen ökologischen Funktionalität2) können - soweit erforderlich - festgesetzt wer-

den, damit das Tötungs- bzw. das Schädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 3 

BNatSchG) nicht erfüllt wird. Da vorhabenbedingte Tötungen bzw. Zerstörungen von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten nicht zu erwarten sind bzw. durch die vorstehende Vermei-

dungsmaßnahme ausgeschlossen werden können, werden keine vorgezogenen Aus-

gleichsmaßnahmen erforderlich.  

                                                
2 Vgl. Ausführungen in Guidance document on the stricht protection of animal species of community interest provided by the Habits  
    Directive 92/43/EEC, Draft-Version 5, April 2006. 
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2 . 7  B e t r o f f e n h e i t  v o n  g e s c h ü t z t e n  Ar t e n  n a c h  An h a n g  I V  
d e r  F F H - R i c h t l i n i e  b z w .  e u r o p ä i s c h e n  V o g e l a r t e n  
n a c h  Ar t .  1  d e r  V o g e l s c h u t z r i c h t l i n i e  

2.7.1 Betroffenheit von Arten nach Anhang IV der FFH -Richtl inie  

Das Planungsgebiet kommt als Teil eines potenziellen Nahrungsreviers für Fledermäuse in 

Betracht, das zum einen keine essentielle Bedeutung erfüllt und zum anderen auch nach den 

geplanten Eingriffen in seiner Funktionalität weiter bestehen wird. Da keine geeigneten Quar-

tiersstrukturen im Eingriffsbereich vorkommen, können Tötungen und Verletzungen sowie 

der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von vornherein ausgeschlossen werden. 

Gleiches gilt für erhebliche Störungen, zumal es sich um ein zeitlich befristetes Baugesche-

hen handelt. Auch aus der späteren Wohnnutzung können keine Störungen resultieren, die 

Fledermäuse an umliegenden Quartieren erheblich, d. h. mit Auswirkungen auf die lokale 

Population beeinträchtigen. Kollisionsrisiken durch Fahrzeugverkehr sind angesichts der ge-

ringen Fahrgeschwindigkeiten und dem geringen Verkehrsaufkommen (insbesondere 

nachts) ausgeschlossen.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans bildet einen nachrangigen Randbereich des Le-

bensraums für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Eine Betroffenheit der Art kann 

zunächst nicht ausgeschlossen werden. Durch eine Vergrämung des Falters im Zuge der 

Grünlandbewirtschaftung kann eine Tötung von Individuen und eine Zerstörung von Entwick-

lungsformen ausgeschlossen werden. Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten bleibt in den westlichen angrenzenden Wiesen im räumlichen Zusammenhang 

bestehen. Eine ausführliche Einzelarten-Prüfung ist im Anhang 1 dokumentiert.  

2.7.2 Betroffenheit europäischer Vogelarten nach Art.  1 der  
        Vogelschutzrichtl inie  

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans werden keine Gehölz- oder Gebäudestruktu-

ren beseitigt, die als Niststätte für geschützte Vogelarten in Frage kämen. Für Einzelgehölze 

am Auroffer Bach – in räumlicher Nähe zum späteren Baugeschehen – können Beeinträchti-

gungen durch Schutzmaßnahmen ausgeschlossen werden. Die Wiesen- und Rasenflächen, 

die von den direkten Eingriffen betroffen sein werden, bieten in dem engen Talraum auch für 

Offenlandarten bzw. Bodenbrüter keine geeigneten Fortpflanzungs- und Ruhestätten, da 

diese Arten in der Regel Abstände zu Gebäude- und Gehölzkulissen einhalten.  

Von daher treten die vorkommenden Vogelarten ausschließlich als Teilsiedler und Nah-

rungsgäste im Geltungsbereich auf. Da es sich bei dem kleinflächigen Eingriffsgebiet aber 

sicher nicht um essentielle Nahrungshabitate handelt, kann diesbezüglich eine artenschutz-

rechtlich relevante Betroffenheit ausgeschlossen werden.  

Sofern in den Einzelgehölzen am Auroffer Bach Frei-, Baum oder Gebüschbrüter Niststätten 

besetzen, kann es durch den Baubetrieb zu Störungen kommen. Die Störeffekte sind jedoch 

zeitlich und räumlich befristet. Sie betreffen siedlungsorientierte bzw. störungstolerante Ar-

ten, die zudem im näheren Umfeld Ausweichmöglichkeiten finden. Eine im artenschutzrecht-

lichen Sinne erhebliche Störung mit nachteiligen Auswirkungen auf eine lokale Population ist 

daher nicht zu erwarten.  
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3  N AT U R S C H U T Z F AC H L I C H E  AU S N AH M E VOR AU S -
S E T Z U NG E N G EM .  §  4 5  AB S .  7  B N AT S C H G  I N  V E R -
B I N D U NG M I T  AR T .  16  (1 )  F FH - R L B Z W.  AR T .  9  ( 1 )  
V S C H R L 

Da weder für Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie noch für europäische Vogelarten der 

VSchRL Verbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt werden, kommen für eine 

Zulassung des Vorhabens die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG 

nicht zum Tragen.  

 

4  Z U S AM M EN F AS S U NG U N D PR Ü F U N G SE RGE B NI S  

Im Wirkraum des Vorhabens ist ein Vorkommen von geschützten Arten des Anhangs IV der 

FFH-Richtlinie nicht ausgeschlossen. Zu erwarten sind in erster Linie jagende Fledermausar-

ten. Im Zuge der Biotopkartierung wurden jedoch keine Hinweise auf potenzielle Quartiere im 

Wirkraum des Vorhabens festgestellt. Hinsichtlich der Fledermäuse führen die mit dem ge-

planten Allgemeinen Wohngebiet in Verbindung zu bringenden Wirkprozesse zu keinen er-

kennbaren oder gar verbotstatbeständigen essenziellen Verlusten oder zu Störungen des 

Gebietes als Jagdraum. In Verbindung mit den Festsetzungen des Bebauungsplans wird 

sich die Situation für Fledermäuse nicht grundlegend verschlechtern.  

Ein Vorkommen des Wiesenknopf-Ameisenbläulings wurde im Zuge der Kartierungen 2021 

auf den westlichen Nachbarflächen bestätigt. Eine Betroffenheit der Art ist im Geltungsbe-

reich des Bebauungsplans nicht auszuschließen. Durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen 

können jedoch artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen der Art und Verbotstatbe-

stände vermieden werden.  

Innerhalb und im Umfeld des Geltungsbereiches des Bebauungsplans ist ein Vorkommen 

verschiedener Vogelarten der Siedlungen, Grünflächen und Gebüsche nachgewiesen. Die 

mit dem Vorhaben verbundenen Flächen- bzw. Habitatverluste beziehen sich jedoch aus-

schließlich auf nicht essentielle Nahrungshabitate. Für potenzielle Brutvorkommen in nahe-

gelegenen Gehölzbeständen am Auroffer Bach können baubedingte Beeinträchtigungen 

vermieden werden. 

Angesichts der Störungstoleranz der Arten einerseits und der zeitlich und räumlichen Vorbe-

lastungen andererseits ist nicht mit populationswirksamen Störungen zu rechnen. Die nach-

weislich oder mutmaßlich vorkommenden Brutvögel in den umgebenden Gärten oder an-

grenzenden Gehölzflächen können ggf. vorübergehend in störungsärmere Habitate im Um-

feld ausweichen. Da es sich überwiegend um siedlungsorientierte bzw. störungstolerante Ar-

ten handelt, stellt die spätere Wohnnutzung ebenfalls keine im artenschutzrechtlichen Sinne 

erhebliche Störung dar, zumal die späteren Freiflächen als Teillebensraum genutzt werden 

können.  

Die Prüfung der Betroffenheit kommt vor diesem Hintergrund zu dem Ergebnis, dass mit der 

Umsetzung der Festsetzungen des Bebauungsplans „Am Holdersberg“ keine Verbotstatbe-

stände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt werden.  
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 Eine Verletzung oder Tötung von tatsächlich oder potenziell vorkommenden, beson-

ders geschützten Arten (bezogen auf § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) ist, unter Berück-

sichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen bzw. kann vermieden wer-

den.  

 Bau- oder betriebsbedingte Störungen (bezogen auf § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) sind 

unerheblich.  

 Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (bezogen 

auf § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) ist für die mutmaßlich vorkommenden Fledermausar-

ten und die nachweislich oder potenziell vorkommenden Vogelarten - unter Berücksich-

tigung der genannten Vermeidungsmaßnahme - ausgeschlossen. Für den Dunklen 

Wiesenknopf-Ameisenbläuling bleibt die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten in den westlichen angrenzenden Wiesen im räumlichen Zusammenhang 

gewahrt.  

 

  

 

Friedberg, den 20.03.2023 
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AN H AN G  1 :  E I N Z E L AR T E N - P R Ü F U N G  

TAGFALTER 

 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)  

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 

 FFH-RL- Anh. IV - Art ......V RL Deutschland 

 Europäische Vogelart ......2 RL Hessen 

 ...... ggf. RL regional 

3. Erhaltungszustand 

Bewertung nach Ampel-Schema: unbekannt günstig ungünstig- ungünstig- 
   unzureichend   schlecht 

EU                          

(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/) 

Deutschland: kontinentale Region                         

(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 

Hessen                             

(HMUKLV: Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen, 3. Fassung, Anhänge 3 und 4) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Die Art lebt bevorzugt auf dauerfeuchten Wiesen und solchen mittlerer Standorte mit im Som-

mer reichhaltig blühendem Großen Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis). Der Rückgang der-

artiger Wiesen bzw. die Veränderung der Nutzweisen hat dazu beigetragen, dass sich die Art 

zunehmend in entsprechend strukturierten und erst spät im Jahr gemähten Säumen wieder-

findet. Die Larven fressen am Blütenkopf der Futterpflanze und lassen sich danach von Roten 

Gartenameisen (Myrmica rubra) in deren unterirdische Baue transportieren, wo sie auch 

überwintern. Die Raupenphase erstreckt sich von Anfang Juli bis Ende Juni des Folgejahrs. 

Die Falterphase dauert nur etwa 10 Tage im Zeitraum von Ende Juni bis Ende August. Die 

Schmetterlingsart hat eine geringe Ausbreitungstendenz, so dass sie auch auf kleiner Fläche 

(< 500 m²) überlebensfähige Populationen aufbauen kann. Der durchschnittliche Aktionsradius 

der Art liegt bei < 50 m. Aufgrund der kleinräumigen Dynamik des Falters ist eine Neu- oder 

Wiederbesiedlung benachbarter Vermehrungshabitate als typisch anzusehen. Trennende 

Strukturen, wie Straßen, Äcker oder Gehölze scheinen für die Arten kein grundsätzliches Aus-

breitungshindernis darzustellen. Extensive Mahd und/oder Beweidung sichern das Vorkom-

men dieser eng miteinander verknüpften Lebensgemeinschaft aus Pflanze, Schmetterling und 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/
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Ameise. 

4.2 Verbreitung 

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling kommt in verschiedenen Ländern Europas vor und 

fehlt in den Alpen und auf der Balkanhalbinsel. In Deutschland liegt der Verbreitungsschwer-

punkt in den südlichen Bundesländern. In Hessen wird, abgesehen von den nordöstlichen und 

nordwestlichen Landesteilen, von einem flächendeckenden Vorkommen ausgegangen (vgl. 

BfN, 2007).  

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Während bei den Begehungen 2020 der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläulings (Maculinea 

nausithous) nicht beobachtet wurde, erfolgte 2021 ein eindeutiger Nachweis der Art auf den 

westlich angrenzenden Wiesenflächen. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans kam 2021 

der Große Wiesenknopf nicht zur Blüte, weshalb für den Zeitraum von Juli 2021 bis Juli 2022 

ein Vorkommen des Falters und seiner Entwicklungsformen im Eingriffsbereich ausgeschlos-

sen werden kann.  

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 

Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Da die im Geltungsbereich befindliche Vegetation ein kleineres Vorkommen der Wirts-

pflanze Sanguisorba officinalis aufweist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei ei-

ner Blüte zur Flugzeit des Falters die Flächen als Fortpflanzungs- und Ruhestätten ge-

nutzt werden.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Zur Erschließung und Umsetzung des geplanten Baugebietes sind Eingriffe in den Wie-

senbestand mit Großem Wiesenknopf nicht zu vermeiden. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang  

ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt)   ja   nein 

Es handelt sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans lediglich um einen nachrangigen 

Randbereich des westlich anschließenden Lebensraums der Meta-Population. Die ökolo-

gische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt auch bei Umsetzung des 

Baugebietes sicher gewahrt.  
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d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.   ja   nein 

 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Sofern der Große Wiesenknopf im Geltungsbereich während der Flugzeit des Falters zur 

Blüte kommt, kann es zur Paarung, Eiablage und zum Schlüpfen von Raupen im Ein-

griffsbereich kommen. Eine Verletzung oder Tötung insbesondere der Entwicklungsfor-

men der Art ist in diesem Fall nicht ausgeschlossen.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

Vergrämung des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings im Geltungsbereich: 

Im Zeitraum bis Juli 2021 ist aufgrund der diesjährig ausgefallenen Blüte der Wirts-

pflanze ein Vorkommen ausgeschlossen. Um sicherzustellen, dass sich bis zum Be-

ginn der Baumaßnahmen keine Individuen des Dunklen Wiesenknopf-

Ameisenbläulings im Eingriffsbereich aufhalten, werden die Wiesen im Geltungsbe-

reich in der Form bewirtschaftet bzw. gepflegt, dass die Wirtspflanze nicht mehr zur 

Blüte kommt. Hierzu werden die Flächen mindestens dreimal jährlich (Ende Mai, Mitte 

Juni und Ende Juli) gemäht oder mindestens ab Anfang Juni bis Mitte August  bewei-

det. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass sich bei Beginn der Baufeld-

räumung bzw. von Erdarbeiten weder Falter, Ei-Gelege, Raupen oder Puppen im Ein-

griffsbereich befinden.  

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen Tiere gefangen oder verletzt oder verbleibt ein signifikant erhöhtes 

Tötungsrisiko von Tieren? 

   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs 

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 
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Die Art hat einen begrenzten Aktionsradius und ist gegenüber Störeinflüssen durch den 

benachbarten späteren Baubetrieb bzw. die Wohnnutzung weitgehend unempfindlich.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

Vermeidungsmaßnahmen sind nicht erforderlich 

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen  

vollständig vermieden?   ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine Verbotstatbestände ein-

treten.  

 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen 

dargestellt und berücksichtigt worden: 

 

 

 Vermeidungsmaßnahmen - auch populationsstützende Maßnahmen zur Vermei-

dung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, also 

einer erheblichen Störung 

 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Popula-

tion über den örtlichen Funktionsraum hinaus 

 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die  

oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festge-

legt. 

 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  

keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  

Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 
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 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  

ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL. 

 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in  

Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 

 

 

 


